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Erwägungen

E. 1
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Massnahmeentscheid betreffend
vorsorgliche Regelungen während des Scheidungsverfahrens; die Beschwerde in
Zivilsachen steht grundsätzlich offen ( Art. 72 Abs. 1, Art. 75 Abs. 1 und Art. 90 BGG ).
Weil es sich um eine vorsorgliche Massnahme handelt, ist jedoch nur die Rüge der
Verletzung verfassungsmässiger Rechte möglich ( Art. 98 BGG ), für welche das strenge
Rügeprinzip gilt ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Ausserdem sind Rechtsbegehren in der Sache zu
stellen ( Art. 42 Abs. 1 BGG ).

E. 2
Weder stellt die Beschwerdeführerin Rechtsbegehren noch erhebt sie Verfassungsrügen.
Die Beschwerde würde nicht einmal den allgemeinen Anforderungen an eine
Beschwerdebegründung gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG genügen, denn die
Beschwerdeführerin setzt sich mit den Erwägungen des 56-seitigen angefochtenen
Entscheids nicht auseinander, sondern hält einzig fest, es gehe ihr psychisch gut, weshalb
sie nicht sehe, wieso sie psychologische Hilfe holen sollte, und sie habe kein Geld für eine
neue Wohnung, zumal es in der Winterszeit viel schwieriger sei, eine solche zu finden; das
einzige, was sie wolle, seien ihre Kinder.

E. 3
Nach dem Gesagten ist auf die Beschwerde im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs.
1 lit. b BGG nicht einzutreten.

E. 4
Angesichts der konkreten Umstände ist auf die Erhebung von Ge richtskosten zu verzichten
( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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